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[bookmark: _Toc391560102][bookmark: _Toc384755214]Allgemeine Angaben
	Produktname
	     

	Hersteller
	     

	Bieter
	     

	Anschrift des Bieters
	     


Angaben zur Nachweisführung
	Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021) zertifiziert.
Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ genannten Ausschlusskriterien sind damit erfüllt, weshalb die Vorlage von Dokumenten (Anlagen) zum Nachweis der Einhaltung nicht erforderlich ist. 
Bei Einhaltung der Bewertungskriterien in den Ziffern 1.1, 5.1.1, 5.1.2 und 5.1.4 wird dies durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte bestätigt. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkungen“) liegt diesem Angebot – ergänzend zum Umweltzeichen Blauer Engel – bei. 
Zeichenbenutzungsvertrag Nr.:       
	|_| Ja



	Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet. 
Bezeichnung des Gütezeichens und Zeichenbenutzungsvertrags-Nr.:      

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ bestätigt der Bieter durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte, dass das vorgelegte Gütezeichen die Erfüllung der hier genannten Ausschlusskriterien fordert. Die Vorlage der in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise ist für diese Ziffern nicht erforderlich.
Falls das vorgelegte Gütezeichen einzelne Ausschlusskriterien des Abschnitts „Anforderungen“ nicht enthält, erfolgt die Bestätigung über die Einhaltung der Kriterien durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ sowie Vorlage der erforderlichen Nachweise (Spalte „Anmerkungen“) mit dem Angebot.
Bei Einhaltung der Bewertungskriterien in den Ziffern 1.1, 5.1.1, 5.1.2 und 5.1.4 ist dies ebenfalls durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ zu bestätigen. Die Vorlage des in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweises ist nur erforderlich, sofern das Kriterium nicht in den Gütezeichenanforderungen des vorgelegten Zeichens als verpflichtend einzuhaltendes Kriterium enthalten ist.
	|_| Ja



	Kein Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021) noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet.
In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ wird durch Ankreuzen in der rechten bestätigt, dass das Produkt die genannten Ausschlusskriterien erfüllt. Bei Einhaltung der in den Ziffern 1.1, 5.1.1, 5.1.2 und 5.1.4 genannten Bewertungskriteriums ist dies ebenfalls durch Ankreuzen zu bestätigen. 
Die in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise liegen dem Angebot bei. 
	|_| Ja



Anforderungen
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:1] [1:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	1	Energieverbrauch
	
	

	1.1	Typischer Stromverbrauch (TEC) gemäß ENERGY STAR 3.0
	
	

	Folgende Gerätedaten sind erforderlich: 
Gerätetyp (Drucker oder Multifunktionsgerät, Monochromdruckgerät oder Farbdruckgerät), 
Seitendurchsatz im Monochromdruck sowie 
Höhe der Gerätewerte für den typischen Stromverbrauch.
Bürogeräte mit Druckfunktion müssen mit ihrem TECM-Wert den für sie gültigen Höchstwert TECMzul einhalten. Es gilt:
	TECM ≤ TECMzul
Der Wert TECMzul und der TECM sind nicht gerundet zu vergleichen. Der TECM ist auf die nächste 0,01 kWh/Woche zu runden (gemäß ENERGY STAR 3.0).
Der zulässige Höchstwert (TECMzul) hängt vom Seitendurchsatz SM und dem Gerätetyp (Drucker oder Multifunktionsgerät und Monochrom oder Farbe) ab und ist anhand der Ausführungen der aktuell gültigen Fassung des Energy Star 3.0 zu bestimmen.
	Ausschlusskriterium 

und 

Bewertungskriterium 
(Im Rahmen der Zuschlagskriterien [Bewertungskriterien] sollte die Leistungsaufnahme und der Energieverbrauch entweder über die Lebenszykluskosten oder direkt über den gemessenen/berechneten Wert in die Angebotswertung eingehen.)

Nachweis durch Messprotokoll eines – für die Prüfung nach ISO/IEC 17025 – akkreditierten Prüfinstituts oder Prüfprotokolle, die bestätigen, dass das Gerät die Werte aus dem „TEC Data Collection Worksheet“ des ENERGY STAR 3.0 einhält.
	|_|

	1.2	Ruhezustand
	
	

	1.2.1	Maximale Leistungsaufnahme
	
	

	Für Bürogeräte mit Druckfunktion gilt eine maximale Leistungsaufnahme im Ruhezustand von zwei Watt. 
Ausgenommen hiervon sind Geräte mit Drahtlos-Netzzugangspunkt. Für diese Geräte gilt eine maximale Leistungsaufnahme von drei Watt.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Messprotokoll eines – für die Prüfung nach ISO/IEC 17025 – akkreditierten Prüfinstituts
	|_|




	1.2.2	Höchstwerte für die Aktivierungszeiten
	
	

	Bürogeräte mit Druckfunktion müssen im Auslieferungszustand so konfiguriert sein, dass sie automatisch nach Ablauf einer Aktivierungszeit in einen Stromsparzustand übergehen. Typischerweise verfügen Geräte über mehrere Stromsparzustände. 
Die maximal einstellbare Aktivierungszeit darf folgende Werte nicht überschreiten.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Messprotokoll eines – für die Prüfung nach ISO/IEC 17025 – akkreditierten Prüfinstituts
	|_|

	Tabelle 1:	Maximal einstellbare Aktivierungszeiten tiA für den Ruhezustand
	alle Geräte mit einem Seitendurchsatz SM von
	Minuten

	> 0 … 30 Seiten/Minute 
	60 

	> 30 Seiten/Minute 
	120 


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
Die maximal voreingestellte Aktivierungszeit darf die in Tabelle 2 dargestellten Werte nicht überschreiten.
Tabelle 2:	Maximal voreingestellte Aktivierungszeiten [Minuten]
	SM
	MFG
	Drucker

	0 – 10 
	15
	5

	11 – 20
	30
	15

	21 – 30
	45
	30

	31 – 50
	45
	45

	> 50
	45
	45


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
	
	

	1.2.3	Höchstwerte der Rückkehrzeit t2R und t3R
	
	

	Die Höchstwerte der Rückkehrzeiten entsprechend DE-UZ 219, Anhang E-M sind zu benennen.
Bürogeräte mit Druckfunktion müssen für die Rückkehr in Druckbereitschaft aus Leerlaufzuständen vorgegebene maximale Zeiten einhalten. Die Rückkehrzeiten sind für die Leerlaufzustände zu bestimmen, in denen sich das Gerät nach Ablauf der Zeiten t2B und t3B wie in Tabelle 3 definiert nach dem letzten Druck befindet.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Messprotokoll eines – für die Prüfung nach ISO/IEC 17025 – akkreditierten Prüfinstituts
	|_|

	Tabelle 3:	Zeiten zur Bestimmung der Betriebszustände in Minuten, in denen die Rückkehrzeiten t2R und t3R einzuhalten sind
	alle Geräte mit einem Seitendurchsatz SM von
	t2B 
	t3B 

	> 0 … 5 Seiten/Minute 
	5 
	10 

	> 5 … 10 Seiten/Minute 
	10 
	15 

	> 10 … 20 Seiten/Minute 
	10 
	20 

	> 20 … 30 Seiten/Minute 
	10 
	30 

	> 30 … 40 Seiten/Minute 
	10 
	45 

	> 40 Seiten/Minute 
	15 
	60 


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
Für den nach t2B eingetretenen Betriebszustand muss das Gerät die maximale Rückkehrzeit t2R einhalten. Für den nach t3B eingetretenen Betriebszustand muss das Gerät die maximale Rückkehrzeit t3R einhalten, wie in Tabelle 4 definiert.
Tabelle 4:	Höchstwerte der Rückkehrzeiten
	
	Werte in Sekunden

	
	t2R 
	t3R 

	Höchstwerte für t2R und t3R 
	t2R = 0,42 × SM+ 5 
höchstens 30 Sekunden 
	t3R = 0,51 × SM + 15 
höchstens 60 Sekunden 


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
Die Bestimmung der Rückkehrzeiten ist entsprechend der Ausführungen in DE-UZ 219, Anhang E-M durchzuführen.
	
	

	1.3	Aus-Zustand
	
	

	1.3.1	Maximale Leistungsaufnahme
	
	

	Die Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ist entsprechend DE-UZ 219, Anhang E-M zu benennen.
Bürogeräte mit Druckfunktion dürfen im Aus-Zustand eine maximale Leistungsaufnahme von 0,4 Watt aufweisen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Messprotokoll eines – für die Prüfung nach ISO/IEC 17025 – akkreditierten Prüfinstituts
	|_|




	1.3.2	Schaltmöglichkeiten
	
	

	Das Gerät muss über einen Schalter verfügen über den der Aus-Zustand oder ein Modus geringerer Leistungsaufnahme (bspw. zweipoliges Ausschalten mit Trennung vom Stromnetz) erreicht werden kann. Bei der Gestaltung von Schaltern und Schaltflächen muss die Norm IEEE 1621 bezüglich der Symbole eingehalten werden.
Der Schalter muss bei üblicher Aufstellung des Geräts für den Nutzer leicht zugänglich sein. Die leichte Zugänglichkeit muss auch dann gewährleistet sein, wenn das Gerät (mit Zubehör) aufgerüstet ist. Das Gerät muss so gestaltet sein, dass es während der üblichen Lebensdauer mindestens zweimal täglich in diesen Zustand geschaltet werden kann, ohne einen Schaden zu erleiden.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Produktunterlagen
	|_|

	2	Materialanforderungen
	
	

	Zum Schutz der natürlichen Umwelt sowie aus Gründen des Gesundheitsschutzes sollte die Verwendung von Stoffen mit gefährlichen Eigenschaften bei der Herstellung und dem Betrieb der Geräte, soweit dies möglich ist, vermieden werden.
	
	

	2.1	Stoffe in Materialien von Gehäusen und Gehäuseteilen: Materialanforderungen an die Kunststoffe
	
	

	Halogenhaltige Polymere und Zusätze von halogenorganischen Verbindungen als Flammschutzmittel sind nicht zulässig.
Von dieser Regelung ausgenommen sind:
Fluororganische Additive (wie zum Beispiel Anti-Dripping-Reagenzien), die zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der Kunststoffe eingesetzt werden, sofern sie einen Gehalt von 0,5 Gewichtsprozent nicht überschreiten.
Fluorierte Kunststoffe wie z. B. PTFE.
Kunststoffteile mit einer Masse kleiner oder gleich 25 Gramm. Diese dürfen jedoch keine PBB (polybromierte Biphenyle), PBDE (polybromierte Diphenylether) oder Chlorparaffine enthalten. (Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht für Tasten von Bedienfeldern.)
Sonderteile aus Kunststoff, die in unmittelbarer Nähe von Heiz- und Fixiereinrichtungen installiert sind. Diese dürfen jedoch keine PBB, PBDE oder Chlorparaffine enthalten.
Großformatige Kunststoffteile, die nachweislich wieder verwendet werden und die nach Kriterium 5.1.2, Tabelle 11, Nr. 7 gekennzeichnet sind. Diese dürfen jedoch keine PBB, PBDE oder Chlorparaffine enthalten.
Die in Kunststoffteilen mit einer Masse größer als 25 Gramm eingesetzten Flammschutzmittel sind zu übermitteln und durch die CAS-Nummern zu charakterisieren.
Ferner dürfen den Kunststoffen als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt sein, die eine der Bedingungen gemäß Tabelle 5 erfüllen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	Tabelle 5:	Bedingungen für den Ausschluss von Stoffen in Materialien von Gehäusen und Gehäuseteilen
	Gefahrenklasse
	Gefahren-
kategorie
	CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008

	Karzinogenität
	Karz. 1A, 1B
	H350 Kann Krebs erzeugen

	Karzinogenität
	Karz. 1A, 1B
	H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen

	Keimzellmutagenität
	Muta. 1A, 1B
	H340 Kann genetische Defekte verursachen

	Reproduktionstoxizität
	Repr. 1A, 1B
	H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen

	Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vergabeunterlagen.


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
Die genannten Anforderungen gelten gleichermaßen für eingesetzte Recyclingmaterialien.
	
	

	2.2	Stoffe im Trägermaterial von Leiterplatten
	
	

	Dem Trägermaterial der Leiterplatten dürfen keine PBB (polybromierte Biphenyle), PBDE (polybromierte Diphenylether) oder Chlorparaffine zugesetzt sein.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	2.3	Stoffe in Farbmitteln
	
	

	2.3.1	Begrenzung des Einsatzes von Gefahrstoffen
	
	

	Farbmitteln, wie Toner, Tinten, feste Tinten u. ä. dürfen als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt sein, die die folgenden Bedingungen nach Tabelle 6 erfüllen.
Darüber hinaus dürfen die Farbmittel als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe enthalten, die zu einer Kennzeichnung des Gemisches gemäß Anhang 1 nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 der in Tabelle 7 genannten H-Sätze führen oder die Kriterien für eine derartige Einstufung erfüllen.
Darüber hinaus dürfen die Farbmittel als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe enthalten, die zu einer Kennzeichnung des Gemisches gemäß Anhang 1 nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 der in Tabelle 7 genannten H-Sätze führen oder die Kriterien für eine derartige Einstufung erfüllen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung und Sicherheitsdatenblätter
	|_|

	Tabelle 6:	Bedingungen für den Ausschluss von Stoffen als konstitutionelle Bestandteile in Farbmitteln
	Gefahrenklasse
	Gefahren
kategorie
	CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008

	Karzinogenität
	Karz. 1A, 1B
	H350 Kann Krebs erzeugen

	Karzinogenität
	Karz. 1A, 1B
	H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen

	Karzinogenität
	Karz 2
	H351* Kann vermutlich Krebs erzeugen

	Keimzellmutagenität
	Muta. 1A, 1B 
	H340 Kann genetische Defekte verursachen

	Keimzellmutagenität 
	Muta. 2 
	H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen

	Reproduktionstoxizität 
	Repr. 1A, 1B 
	H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen

	Reproduktionstoxizität 
	Repr. 2 
	H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen 

	Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Es gilt die Fassung der Kandidatenliste zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vergabeunterlagen.


* Ausgenommen ist technisch notwendiges Titandioxid im Toner (s. Kriterium 2.3.2)
Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
	
	

	Tabelle 7:	Bedingungen für den Ausschluss von Stoffen als konstitutionelle Bestandteile in Farbmitteln
	Gefahrenklasse
	Gefahrenkategorie
	CLP-Verordnung VO (EC) Nr. 1272/2008

	Spezifische Zielorgantoxizität einmalige Exposition 
	STOT SE1 
	H370 Schädigt die Organe

	Spezifische Zielorgantoxizität einmalige Exposition 
	STOT SE2 
	H371 Kann die Organe schädigen 

	Spezifische Zielorgantoxizität wiederholte Exposition 
	STOT RE1 
	H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition

	Spezifische Zielorgantoxizität wiederholte Exposition 
	STOT RE2 
	H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
	
	

	2.3.2	Begrenzung von Titandioxid
	
	

	Die Verwendung von pulverförmigen Titandioxid (TiO2) im Toner (Gemisch) ist zu begrenzen. Die Menge aktiv zugesetztem TiO2 mit einer Partikelgröße kleiner als 10 μm muss unter 1 Prozent liegen.
Die Verwendung von TiO2 < 1 Prozent ist weiterhin zugelassen, weil einatembare Emissionen über den Grenzwert für Partikelemissionen nach Kriterium 3.2 minimiert werden.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	2.3.3	Begrenzung des Einsatzes von Schwermetallen
	
	

	Tonern und Tinten dürfen keine Stoffe zugesetzt sein, die Quecksilber-, Cadmium-, Blei-, Nickel- oder Chrom-VI-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten. Ausgenommen sind hochmolekulare Nickel-Komplexverbindungen als Farbmittel.
Herstellungsbedingte Verunreinigungen durch Schwermetalle, wie z. B. Kobalt- und Nickeloxide und zinnorganische Verbindungen, sind so gering wie technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar zu halten (Minimierungsgebot).
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	2.3.4	Azo-Farbmittel
	
	

	In Tonern und Tinten dürfen keine Azo-Farbmittel (Farbstoffe oder Farbpigmente) eingesetzt werden, die krebserzeugende aromatische Amine freisetzen können, die in der Liste aromatischer Amine in der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH-Verordnung), Anhang XVII, Anlage 8 genannt sind.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	2.3.5	Biozide in Tinten
	
	

	Als Konservierungsmittel dürfen nur Stoffe (Wirkstoffe bzw. Biozide) eingesetzt werden, für die im Rahmen der Biozidprodukt-Verordnung (EU Nr. 528/2012) ein Wirkstoff-Dossier zur Bewertung als Topfkonservierungsmittel (Produktart 6) eingereicht wurde. Wird nach erfolgter Bewertung eine Aufnahme eines Wirkstoffes in die Unionsliste der genehmigten Wirkstoffe für die Produktart 6 abgelehnt, so ist die Verwendung dieser Substanzen nicht mehr zulässig.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung und Sicherheitsdatenblätter
	|_|

	2.3.6	Besondere Hinweise zur Handhabung der Tonermodule
	
	

	Tonermodule und -behälter müssen so verschlossen sein, dass bei Lagerung und Transport kein Toner austreten kann. 
Es ist hervorzuheben, dass Tonermodule für Kinder unzugänglich aufzubewahren sind.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Produktunterlagen
	|_|

	3	Emissionsanforderungen
	
	

	3.1	Elektrofotografische Geräte
	
	

	Elektrofotografische Geräte werden in einer Bereitschaftsphase vor Druckbeginn hinsichtlich der Emission flüchtiger organischer Stoffe geprüft. Während des Druckprozesses wird die Freisetzung von TVOC, Benzol, Styrol, sowie Ozon, Staub (gravimetrisch) und Partikel (Anzahlkonzentration) gemessen. Die Partikelanzahlkonzentration wird dabei kontinuierlich in einem Größenbereich zwischen sieben und 300 nm ermittelt. Die Ausweitung des Messbereichs auf fünf bis 1.000 nm Partikeldurchmesser ist – je nach verwendeter Messtechnik – möglich. 
Die Emissionsraten in der Bereitschaftsphase und der Druckphase dürfen die Werte in Tabelle 8 nicht überschreiten. Im Prüfprotokoll sind die im Gerät bei der Messung verwendeten Tonertypen anzugeben. Der Wechsel eines Tonertyps erfordert die erneute Vorlage eines neuen Prüfberichtes mit dem neuen Tonertyp.
Sofern die ermittelte Emissionsrate beim Drucken der Farbvorlage auch den Prüfwert für die Emissionsrate bei Monochromdruck einhält, ist eine zusätzliche Prüfung von Farbdruckgeräten im Monochromdruck nicht erforderlich. Bei Farbdruckgeräten wird die Staubemission im Farbmodus ermittelt, bei Monochromgeräten im Monochrommodus. Sofern der Seitendurchsatz SF um mehr als 20 Prozent unter dem Seitendurchsatz SM liegt, ist immer auch eine Prüfung im Monochromdruck durchzuführen und die Prüfwerte für den Monochromdruck sind gleichfalls einzuhalten.
Herstellungsmonat und -jahr des Gerätes sind im Prüfbericht immer anzugeben.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Prüfprotokoll – gemäß der Prüfvorschrift DE-UZ 219, Anhang S-M – eines akkreditierten Prüfinstituts
	|_|

	Tabelle 8:	Zulässige Emissionsraten für elektrofotografische Geräte nach DE-UZ 219, Anhang S-M
	(Alle Werte in mg/h, außer Partikelemissionen) 
	Monochrom-Druck 
	Farbdruck 

	Bereitschaftsphase 
	TVOC*
	1 (Tischgeräte) 
2 (Standgeräte, 
Gerätevolumen 
> 250 l) 
	1 (Tischgeräte) 
2 (Standgeräte, 
Gerätevolumen 
> 250 l) 

	Druckphase
(Summe Bereitschafts- + Druckphase)
	TVOC*
	10
	18

	
	Benzol
	< 0,05
	< 0,05

	
	Styrol
	1,0
	1,8

	
	Nicht identifizierte Einzelsubstanzen VOC
Ozon
Staub
	
0,9
1,5
4,0
	
0,9
3,0
4,0

	Druckphase
	PER10 PW
[Partikel/10 min]**
	2,5* 1011
	2,5* 1011


* vgl. Liste der flüchtigen organischen Verbindungen, die bei der Emissionsmessung von Bürogeräten mit Druckfunktion zu berücksichtigen sind.
** Der Prüfwert wird schrittweise eingeführt und tritt erst ab 2025 voll in Kraft. Siehe Ausführungen im Folgenden.
Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
Partikelemission im feinen und ultrafeinen Größenbereich:
Bei Farbdruckgeräten wird die Partikelemission im Farbmodus ermittelt. Sofern der Seitendurchsatz SF um mehr als 20 Prozent unter dem Seitendurchsatz SM liegt, ist immer auch eine Prüfung im Monochromdruck durchzuführen und die Prüfwerte sind einzuhalten. Bei Monochromgeräten wird die Partikelemission im Monochrommodus ermittelt.
Die Prüfung der Partikelemission ist in allen baugleichen Konfigurationen möglich. 
Ist die Partikelemission „nicht quantifizierbar“, so gilt der Prüfwert als eingehalten.
Ab dem 01.01.2021 gilt der Prüfwert PER10 PW [Partikel/10 min] von ≤ 3,5*1011.
Ab dem 01.01.2023 gilt der Prüfwert PER10 PW [Partikel/10 min] von ≤ 3,0*1011.
Ab dem 01.01.2025 gilt der Prüfwert PER10 PW [Partikel/10 min] von ≤ 2,5*1011.
	
	

	3.2	Tintenstrahlgeräte
	
	

	Für Tintenstrahlgeräte sind TVOC-Bestimmungen beim Ausdrucken der entsprechenden Druckvorlage durchzuführen. Die Prüfung ist bei der Druckgeschwindigkeit vorzunehmen, die vom Hersteller als Normal- oder Standardmodus bezeichnet wird und in der Regel voreingestellt ist. 
Die Emissionsraten in der Druckphase dürfen die Werte in Tabelle 9 nicht überschreiten.
Tabelle 9:	Zulässige Emissionsraten für Tintenstrahlgeräte nach DE-UZ 219, Anhang S-M
	(Alle Werte in mg/h)
	Monochrom-Druck 
	Farbdruck 

	Bereitschaftsphase 
	TVOC*
	1 (Tischgeräte) 
2 (Standgeräte, Gerätevolumen > 250 l) 
	1 (Tischgeräte) 
2 (Standgeräte, Gerätevolumen > 250 l) 

	Druckphase
(Summe Bereitschafts- + Druckphase)
	TVOC*
	10
	18

	
	Benzol
	< 0,05
	< 0,05

	
	Styrol
	1,0
	1,8

	
	Nicht identifizierte Einzelsubstanzen VOC
	0,9
	0,9


* vgl. Liste der flüchtigen organischen Verbindungen, die bei der Emissionsmessung von Bürogeräten mit Druckfunktion zu berücksichtigen sind.
Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
Sofern die ermittelte Emissionsrate beim Drucken der Farbvorlage auch den Prüfwert für die Emissionsrate bei Monochromdruck einhält, ist eine zusätzliche Prüfung von Farbdruckgeräten im Monochromdruck nicht erforderlich. Sofern der Seitendurchsatz SF um mehr als 50 Prozent unter dem Seitendurchsatz SM liegt, ist immer auch eine Prüfung im Monochromdruck durchzuführen und die Prüfwerte für den Monochromdruck sind gleichfalls einzuhalten.
Im Prüfprotokoll ist der bei der Messung verwendete Tintentyp anzugeben. Ein Wechsel des Tintentyps erfordert die erneute Vorlage eines Prüfberichtes.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Prüfprotokoll – gemäß der Prüfvorschrift DE-UZ 219, Anhang S-M – eines akkreditierten Prüfinstituts
	|_|




	4	Geräuschemissionen beim Druckvorgang
	
	

	Die Bewertung der Geräuschemissionen beruht auf der Angabe des garantierten A-bewerteten Schallleistungspegels LWA,c in Dezibel (dB) mit einer Nachkommastelle in Abhängigkeit vom Seitendurchsatz SM bzw. SF.
Baugleiche Geräte, die sich durch den maximal erreichbaren Seitendurchsatz unterscheiden, müssen in allen Konfigurationen gemessen werden.
Ermittlung des garantierten A-bewerteten Schallleistungspegels
Der A-bewertete Schallleistungspegel LWA wird entsprechend der ISO 7779 ermittelt. Geräte, die mehrfarbige Ausdrucke liefern können, sind sowohl im Monochrommodus (LWA,M) als auch im Farbmodus (LWA,F) zu messen.
Die Geräuschmessungen sind ohne zusätzliches Zubehör durchzuführen.
Für die Ausdrucke ist DIN A-4-Papier mit 60 bis 80 g/m2 zu verwenden.
Als Vorlage dient das vierseitige Adobe Reader Dokument aus der Office Test Suite entsprechend Anhang B.1 der ISO/IEC 24734.
Es wird nur im einseitigen Druckmodus gemessen.
Es werden sich wiederholende Betriebszyklen ausschließlich während des Druckens gemessen. Die Schallmessung umfasst mindestens dreimal die Ausgabe der vierseitigen Vorlage (12 Seiten). Sie beginnt nach der Druckvorbereitung.
Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel
Es sind mindestens drei Geräte eines Modells zu prüfen. Der garantierte A-bewertete Schallleistungspegel LWA,c wird in Anlehnung an ISO 9296:2017-08  ermittelt und in Dezibel (dB) mit einer Nachkommastelle angegeben. 
Sofern die Geräuschemissionsmessung nur an einem Gerät vorgenommen werden kann, darf ersatzweise zur Ermittlung des garantierten A-bewerteten Schallleistungspegels LWA,c folgende Formel benutzt werden:
	LWA,c = LWA1 + 3,0 dB
(LWA1 = A-bewerteter Schallleistungspegel eines Einzelgeräts in dB mit einer Nachkommastelle)
Prüfwert
Die garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel für Monochromdruck LWAc,M bzw. Farbdruck LWAc,F dürfen den Prüfwert nicht überschreiten. 
Der Prüfwert LWA,lim ist in Abhängigkeit vom jeweiligen Seitendurchsatz für den Monochrommodus (SM) und für den Farbmodus (SF) gerundet auf die nächste Nachkommastelle nach folgender Formel zu berechnen:
	LWA,lim = 48+14*lg(SM/F+4) dB
Bei einem Seitendurchsatz von SM/F ≤ 10 gilt LWA,lim = 64 dB.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Prüfprotokoll eines – für die Prüfung nach ISO/IEC 17025 und für die geforderten akustischen Prüfungen nach ISO 7779 – akkreditierten Prüfinstituts.
	|_|




	5	Ressourcenschonung
	
	

	5.1	Recyclinggerechte Konstruktion
	
	

	5.1.1	Recyclinggerechte Demontierbarkeit
	
	

	Die Geräte müssen so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen der nachfolgenden Tabelle 10 entsprechen.
Tabelle 10:	Anforderungen an eine recyclinggerechte Demontierbarkeit
	Nr.
	Anforderung
	Gilt für Baugruppen
	Ausschluss/Bewertung

	1
	Bauteile aus miteinander unverträglichen Werkstoffen sind lösbar oder über Trennhilfen verbunden
	Gehäuseteile, Chassis, Elektrobaugruppen, Farbmodule
	Ausschluss

	2
	Elektrobaugruppen sind leicht auffindbar und einfach zu entnehmen.
	Gesamte Einheit, einschließlich Lampen
	Ausschluss

	3
	Zu lösende Verbindungen sind gut auffindbar
	Gehäuseteile, Chassis,
Farbmodule
	Bewertung

	4
	Die Demontage kann ausschließlich mit Universalwerkzeugen erfolgen.
	Gehäuse, Chassis, Elektrobaugruppen
	Ausschluss

	5
	Notwendige Angriffspunkte und Arbeitsräume für Demontagewerkzeuge wurden berücksichtigt.
	Gehäuseteile, Chassis, Elektrobaugruppen
	Ausschluss

	6
	Alle für das Recycling zu lösenden Verbindungselemente sind axial zugänglich.
	Gehäuseteile, Chassis, Elektrobaugruppen
	Bewertung

	7
	Schraubverbindungen zwischen den Baugruppen können mit bis zu drei Werkzeugen gelöst werden.
	Gehäuseteile, Chassis, Elektrobaugruppen
	Ausschluss

	8
	Die zu lösenden Verbindungen zwischen Kunststoffbauteilen sind mindestens zur Hälfte Steck-/Schnappverbindungen.
	Gehäuseteile
	Bewertung

	9
	Die Demontage kann von einer Person durchgeführt werden.
	Gesamte Einheit
	Ausschluss

	10
	Die Auflagefläche während der gesamten Demontage kann beibehalten werden.
	Handzuhabende Einheit
	Bewertung

	11
	Gehäuseteile sind frei von Elektronikbaugruppen.
	Gehäuseteile
	Ausschluss

	12
	Eine Probezerlegung (z. B. nach Nr. 1-11) wurde vom Hersteller vorgenommen und schwachstellenorientiert protokolliert.
	Gesamte Einheit
	Ausschluss


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
	Ausschlusskriterium

und

Bewertungskriterium 
(Im Rahmen der Zuschlagskriterien [Bewertungskriterien] sollten einzelne Anforderungen an eine recyclinggerechte Demontierbarkeit nach einem Punktesystem in die Angebotswertung eingehen.)

Nachweis durch Herstellererklärung und/oder in Produktunterlagen
	|_|

	5.1.2	Recyclinggerechte Materialauswahl
	
	

	Bezüglich einer recyclinggerechten Materialauswahl müssen die Geräte so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen der folgenden Tabelle 11 entsprechen.
Tabelle 11:	Anforderungen an eine recyclinggerechte Materialauswahl
	Nr.
	Anforderung
	Gilt für Baugruppen
	Ausschluss/Bewertung

	1
	Die Werkstoffvielfalt bei Kunststoffbauteilen vergleichbarer Funktion ist auf einen Werkstoff begrenzt.
	Gehäuseteile, Chassis Mechanische Teile (≥ 25 g)
	Ausschluss

	2
	Bauteile, die aus dem gleichen Kunststoff gefertigt sind, sind einheitlich oder verträglich gefärbt.
	Gehäuseteile, Farbmodule
	Bewertung

	3
	Die Beschichtung von Kunststoffbauteilen ist auf ein notwendiges Minimum beschränkt worden. Galvanische Beschichtungen sind nicht zulässig.
	Gehäuseteile, Farbmodule
	Ausschluss

	4
	Es sind werkstofflich verwertbare Werkstoffe und Werkstoffverbunde eingesetzt.
	Gehäuseteile, Chassis,
Farbmodule
	Ausschluss

	5
	Bauteile und Werkstoffe nach ElektroG Anlage 4 sind leicht ausbaubar.
	Gesamte Einheit
	Ausschluss

	6
	Die Werkstoffwahl nach Nr. 1 – 5 wurde durchgeführt sowie schriftlich niedergelegt.
	Gehäuseteile, Chassis,
Farbmodule
	Ausschluss

	7
	Kunststoffteile > 25 g und einer ebenen Fläche von mindestens 200 mm² sind nach EN/ISO 11469 unter Beachtung von ISO 1043 gekennzeichnet.
	Gesamte Einheit (Ausgenommen sind Kunststoffteile, die in wieder verwendeten komplexen Baugruppen enthalten sind)
	Ausschluss

	8
	Der Mindest-post-consumer Kunststoff-Rezyklatanteil ist im Informations- und Datenblatt in Gewichtsprozent bezogen auf die insgesamt eingesetzte Kunststoffmenge in Intervallen von 0 – 1 %, 1 – 5 %, 5 – 10 %, 10 – 15 %, 15 – 20 %, usw. (in 5 %-Intervallen) anzugeben.
	Alle Baugruppen, außer Farbmodule und -behälter
	Ausschluss


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
	Ausschlusskriterium

und

Bewertungskriterium 
(Im Rahmen der Zuschlagskriterien [Bewertungskriterien] sollten einzelne Anforderungen an eine recyclinggerechte Materialauswahl nach einem Punktesystem in die Angebotswertung eingehen.)

Nachweis durch Herstellererklärung 
	|_|

	5.1.3	Wiederverwendbarkeit von Komponenten und Baugruppen
	
	

	Zur Steigerung der Wiederverwendbarkeit von Komponenten und Baugruppen müssen die Geräte so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen der folgenden Tabelle 12 entsprechen.
Tabelle 12:	Anforderungen an die Wiederverwendbarkeit von Komponenten und Baugruppen 
	Nr.
	Anforderung
	Gilt für Baugruppen
	Ausschluss/Bewertung

	1
	Mindestens 50 Prozent der Bauteile des Gerätes, ausgenommen Normteile, sind mit denen anderer Geräte desselben Herstellers und der gleichen Leistungsklasse und Generation baugleich.
	Gesamte Einheit
	Ausschluss

	2
	Der Einsatz aufgearbeiteter Baugruppen oder Bauteile ist vorgesehen oder zugelassen.
	Gesamte Einheit
	Ausschluss

	3
	Farbmodule oder Farbmittelbehälter einzelner Farbe lassen sich separat austauschen.
	Farbmodule und Farbmittelbehälter
	Ausschluss

	4
	[bookmark: _Hlk93001506]Der Einsatz von nach DIN 33870-1 und 33870-2 wiederaufbereiteten Tonermodulen und von wiederaufbereiteten Tintenmodulen und -behältern wird nicht durch bauliche, softwaregestützte oder sonstige Maßnahmen verhindert.
	Gesamte Einheit
	Ausschluss

	5
	Farbmodule lassen sich wieder aufarbeiten.
	Farbmodule, ausgenommen Farbmittelbehälter
	Ausschluss


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|




	5.1.4	Rücknahme der Geräte zum Zwecke der Wiederverwendung
	
	

	Die Rücknahme der Geräte zum Zwecke der Wiederverwendung ist anzustreben. Wiederverwendung im Sinne dieser Vergabekriterien meint die erneute Verwendung der Geräte oder von Gerätekomponenten für denselben Zweck nach einer erfolgten Aufbereitung. Die Aufbereitung schließt den Austausch defekter Geräteteile ein.
Belegt der Hersteller, dass durch eigene Maßnahmen mehr als 50 Prozent der Geräte (Anzahl oder Tonnage) aufgearbeitet und der Wiederverwendung/Recycling zugeführt werden, können die beschriebenen Ausnahmen der recyclingbezogenen Materialanforderungen von Kriterium 5.1.2 in Anspruch genommen werden.
	Bewertungskriterium
(Im Rahmen der Zuschlagskriterien [Bewertungskriterien] sollten einzelne Anforderungen an eine recyclinggerechte Materialauswahl nach einem Punktesystem in die Angebotswertung eingehen.)

Nachweis durch Herstellererklärung und/oder Recyclingstrategie inkl. Maßnahmen zur Wiederverwendung
	|_|

	5.1.5	Mindesteinsatz von PCR-Kunststoffen oder wiederverwendeten Kunststoffteilen
	
	

	Der Einsatz von PCR-Kunststoffen oder wiederverwendeter Kunststoffteile trägt in besonderem Maße zur Ressourcenschonung bei und muss in Kunststoffteilen von Geräten eingesetzt werden.
Das Gesamtgewicht aller Kunststoffteile die PCR-Kunststoffe enthalten oder wiederverwendet wurden, deren PCR-Gewichtsanteil in Gramm oder den Gewichtsanteil des wiederverwendeten Kunststoffteils und im Fall von PCR-Kunststoff die Art des verwendeten Kunststoffes müssen angegeben werden. 
Der PCR-Kunststoff-Anteil an der gesamten Kunststoffmasse (davon ausgenommen sind: Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Stecker, elektronische Komponenten und optische Komponenten) in einem Grundgerät muss mindestens fünf Prozent betragen und wird schrittweise eingeführt:
Seit dem 01.01.2021 müssen Geräte mindestens fünf Gramm PCR-Kunststoffe enthalten (davon ausgenommen sind: Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Stecker, elektronische Komponenten und optische Komponenten).
Darüber hinaus müssen alle Geräte ab dem 01.01.2023 ein Prozent PCR-Kunststoffe oder ein Prozent wiederverwendete Kunststoffteile oder deren Kombination gemessen an der gesamten Kunststoffmasse enthalten (davon ausgenommen sind: Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Stecker, elektronische Komponenten und optische Komponenten).
Ab dem 01.01.2024 müssen alle Geräte fünf Prozent PCR-Kunststoffe oder fünf Prozent wiederverwendete Kunststoffteile oder deren Kombination gemessen an der gesamten Kunststoffmasse enthalten (davon ausgenommen sind: Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Stecker, elektronische Komponenten und optische Komponenten).
Darüber hinaus sind die Materialanforderungen an die Kunststoffe nach Kriterium 2.1 einzuhalten.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|




	5.1.6	Fotoleitertrommeln
	
	

	Fotoleitertrommeln dürfen kein Selen, Blei, Quecksilber oder Cadmium und deren Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten.
Verschlissene Fotoleitertrommeln müssen vom Inverkehrbringer (frei Annahmestelle) zurückgenommen werden und entweder zur Wiederverwendung aufgearbeitet oder stofflich verwertet werden (gemäß 5.1.3).
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung und/oder Recyclingstrategie inkl. Maßnahmen zur Wiederverwendung
	|_|

	5.2	Rücknahme von Farbmodulen und Farbmittelbehältern
	
	

	Der Inverkehrbringer verpflichtet sich, die von ihm gelieferten oder in den Produktunterlagen zur Verwendung empfohlenen Farbmodule und Farbmittelbehälter zurückzunehmen, um sie vorrangig einer Wiederverwendung oder stofflichen Verwertung zuzuführen. Das bezieht sich auch auf Resttonerbehälter. Eine Beauftragung Dritter (Händler oder Serviceeinrichtungen oder Unternehmen, die solche Module wiederaufarbeiten) ist möglich. Ersteren sind Hinweise zum Umgang mit Resttoner zu liefern. Nicht verwertbare Produktteile sind sachgemäß zu entsorgen.
Die Rücknahme der Module und Behälter durch vom Inverkehrbringer benannte Annahmestellen, bei denen die Produkte abgegeben werden können oder an die sie versandt werden können, erfolgt für den Gerätenutzer kostenfrei. Annahmestellen im Ausland sind nur zugelassen, wenn eine portofreie Sendung dorthin möglich ist.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Herstellererklärung und/oder Recyclingstrategie inkl. Maßnahmen zur Wiederverwendung
	|_|

	5.3	Reichweite von Tinten und Toner
	
	

	Die Reichweite der Tinten/Toner der Erstausstattung (sofern technisch möglich) entsprechend der ISO-Normen ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798 bzw. ISO/IEC 24711 oder entsprechend der Seitendeckung im Informations- und Datenblatt ist anzugeben.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Produktunterlagen
	|_|

	5.4	Ressourcenschonendes Papierhandling
	
	

	5.4.1	Nutzbarkeit von Recyclingpapieren
	
	

	Die Geräte müssen Recyclingpapiere aus 100 Prozent Altpapier verarbeiten können, sofern diese den Anforderungen der EN 12281 entsprechen. Es ist dem Inverkehrbringer freigestellt, dem Nutzer bestimmte Sorten Recyclingpapier zu empfehlen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Produktunterlagen
	|_|




	5.4.2	Fähigkeit zum beidseitigen Drucken und Kopieren
	
	

	Bei allen Geräten mit einer höheren als der in Tabelle 13 angegebenen Geschwindigkeit muss die automatische Fähigkeit zum beidseitigen Drucken und Kopieren (Duplex) in das Grundprodukt integriert sein und der Duplexdruck muss als Standard eingestellt sein. Geräte, deren bestimmungsgemäße Funktion das Bedrucken spezieller einseitiger Medien für den Zweck des einseitigen Drucks ist (z. B. beschichtetes Trennpapier für Etiketten, Thermodirektmedien usw.), sind von dieser Anforderung ausgenommen.
Tabelle 13:	Anforderungen an den automatischen Duplexdruck
	Produkttyp
	Seitendurchsatz (SM)

	Farbe 
	S > 19 

	Monochrom 
	S > 24 


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
Bei allen professionellen Geräten muss zum Zeitpunkt des Kaufs eine automatische Duplexeinrichtung vorhanden sein. Professionelle Geräte, deren bestimmungsgemäße Funktion darin besteht, zum Zweck des einseitigen Drucks auf spezielle einseitige Medien zu drucken (z. B. beschichtetes Trennpapier für Etiketten, Thermodirektmedien usw.), sind davon ausgenommen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Produktunterlagen
	|_|

	5.4.3	Fähigkeit zum Mehrseitendruck
	
	

	Die Geräte müssen so ausgelegt sein, dass sie zwei oder mehr Seiten eines Dokumentes auf eine Druckseite drucken und/oder kopieren können.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Produktunterlagen
	|_|

	5.5	Langlebigkeit
	
	

	Eine lange bzw. intensive Nutzbarkeit der Geräte ist ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcenschonung. Deshalb werden an die Geräte die nachfolgenden Anforderungen gestellt.
	 
	

	5.5.1	Austauschteile
	
	

	Die Geräte müssen so gestaltet sein, dass alle notwendigen Austauschteile durch den Nutzer selbst getauscht werden können. Die entsprechenden Austauschteile müssen für den Nutzer verfügbar sein.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Produktunterlagen
	|_|




	5.5.2	Reparaturmöglichkeiten und Ersatzteile
	
	

	Der Inverkehrbringer verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass für die Reparatur der Geräte die Ersatzteil- und Austauschteilversorgung und die zur Reparatur notwendige Infrastruktur für mindestens fünf Jahre ab Produktionseinstellung sichergestellt und dass der Nutzer über diese Verfügbarkeit von Ersatzteilen informiert wird. Andere, regelmäßig die durchschnittliche Lebensdauer des Produktes überdauernde Teile dagegen müssen nicht als Ersatzteile vorgehalten werden. Der Inverkehrbringer verpflichtet sich, den Nutzern einfach zugängliche Reparaturmöglichkeiten für das Gerät anzubieten. Derartige Reparaturangebote können darin bestehen, dass über die Vertragshändler oder andere logistische Lösungen (Paketdienste) für den Kunden eine Übergabe an die Servicecenter des Herstellers ermöglicht wird oder dass herstellerunabhängige Fachhändler und Reparaturbetriebe Zugriff auf notwendige Ersatzteile und Reparaturinformationen erhalten.
Für Produktmodelle, die erstmals ab dem 01.01.2022 in Verkehr gebracht werden, verpflichtet sich der Inverkehrbringer, dafür zu sorgen, dass für die Reparatur der Geräte die Ersatzteile (s. Tabelle 14) und Austauschteilversorgung sowie Serviceinformation und Firmware/Software/ Treiber und die zur Reparatur notwendige Infrastruktur soweit anwendbar für mindestens sieben Jahre nach der Inverkehrbringung der letzten Einheit des Modells zur Verfügung gestellt werden und dass der Nutzer über diese Verfügbarkeit von Ersatzteilen informiert wird. 
Für wiederaufbereitete Geräte sind für die Reparatur der Geräte die Ersatzteile (s. Tabelle 14) und Austauschteilversorgung sowie Serviceinformation und Firmware/Software/Treiber und die zur Reparatur notwendige Infrastruktur für mindestens fünf Jahre nach Inverkehrbringung bereitzustellen.
Andere, regelmäßig die durchschnittliche Lebensdauer des Produktes überdauernde Teile dagegen müssen nicht als Ersatzteile vorgehalten werden.
Der Inverkehrbringer verpflichtet sich, den Nutzern einfach zugängliche Beschreibungen zu Reparaturmöglichkeiten für das Gerät online anzubieten. Derartige Reparaturangebote können darin bestehen, dass über die Vertragshändler oder andere logistische Lösungen (Paketdienste) für den Kunden eine Übergabe an die Servicecenter des Herstellers ermöglicht wird. Gleichzeitig müssen registrierte fachlich kompetente Reparateure bzw. Verbraucher Zugriff auf notwendige Ersatzteile (gemäß Tabelle 14) und Reparaturinformationen (z. B. Anleitungen, Illustrationen oder Explosionszeichnungen) erhalten.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Produktunterlagen
	|_|

	Tabelle 14:	Ersatzteile, die bis mindestens sieben Jahre bei Neugeräten und fünf Jahre bei wiederaufbereiteten Geräten nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells zur Verfügung gestellt werden müssen
	Ersatzteile
	für Verbraucher
	für fachlich kompetente Reparateure

	Elektrofotografische Geräte
	Resttonerbehälter
Papierkassette
Externe Stromversorgung/Stromkabel
	Speichergeräte (HDD und SDD)
Laser-Einheit
Trommelpatrone/-Einheit
Fixiereinheit
Transferbänder/-kits
Tonersammeleinheit
Rollerkits/ Papiereinzugsrollen
Steuerplatinen
Interne Netzteile
Schalttafeln (control panel)
Wartungssätze

	Tintenstrahlgeräte
	Resttintenbehälter inkl. Tintenschwämmchen
Druckkopf (nicht in der Tintenkartusche integriert)
Papierkassette
Externe Stromversorgung/Stromkabel
	Speichergeräte (HDD und SDD)
Rollerkits/ Papiereinzugsrollen
Druckkopf (nicht in der Tintenkartusche integriert)
Externe Stromversorgung/Stromkabel
Steuerplatinen
Schalttafeln (control panel)
Tintenauffangvorrichtung/Resttintenbehälter


Quelle: Umweltzeichen Blauer Engel für Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte) (DE-UZ 219, Ausgabe Januar 2021).
	
	

	5.5.3	Reinigung und Wartung der Geräte
	
	

	Durch Reinigung und Wartung können die funktionalen und umweltbezogenen Eigenschaften der Geräte länger aufrechterhalten werden. Hinweise zu entsprechenden Reinigungs- und Wartungsintervallen und zu deren sachgerechter Durchführung durch den Nutzer müssen den Produktunterlagen zu entnehmen sein.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Produktunterlagen
	|_|




	5.6	Verpackung
	
	

	Die für die Verpackung der Geräte verwendeten Kunststoffe dürfen keine halogenhaltigen Polymere enthalten.
Die verwendeten Kunststoffe sind entsprechend der Anlage 5 des Verpackungsgesetzes in der gültigen Fassung zu kennzeichnen.
Papier und Kartonagen der Verpackungen müssen bei den folgenden Verpackungsmaterialien mindestens den genannten Recyclingfaseranteil aufweisen:
Pappe: 80 Prozent
Wellpappe: 25 Prozent
Faserplatten: 40 Prozent
Spiralgewickelte Röhren: 90 Prozent
Alternativ: Die Verpackung muss so einfach wie möglich sein und muss Rücksicht auf die leichte Wiederverwendung und die Umweltbelastung bei der Entsorgung der Verpackung nehmen. Hierzu gibt der Inverkehrbringer detaillierte Informationen einschließlich der genauen Recyclinganteile von der Verpackung an.
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